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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

l4it der allgemeinen bauaufsichtlichen zu assung ist die Verwendbarkeit bzw
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

Die algemeine bauaufslchtliche Zulassung ersetzt nicht die fÜr die Durchführung von
Eauvorhaben qesetzlich vorqeschriebenen Genehmigungen, Zustjmmungen und
Bescheinigungen.

Die aligemeine bauaufslchtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
|.sbesondere privare- Scl_utTrecl-le. erlei t.

Hersteller und Veftreiber des Zulassungsgegenstandes häben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kop en der allgemeinen bauäufsichtllchen
Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichiliche Zu assung an der Verwendungsste le vor iegen Tnuss. Auf Anforderung
sind den bete ligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfüg!ng zu steLlen.

Die allgemeine bäuaufsichtliche zulassung darf nLrr vollständlg vervielfältigt werden. Eine
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instltuts für
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen
bauaufs chrl ' cen Zulassunq nrcht wider-prer hen. uoersetzLrqel. der " lgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "vom Deutschen Institut für Bautechnik
nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulässung wird widerruf ich ertellt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geänd
werden, insbesondere, wenn neue technlsche Erkenntn sse dies erfordern.

Liä

l" tn"tt'*'
D.ür-s''.r .\.,.i\ /



Allgemeine bauäufsichtliche Zulassung
z 55.6 4A

1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.L
2,L.L

DIBt
Seite 3 von 10 | 23. April 2009

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand sind Kleinkläranlagen mit Abwasserbelüftung aus Beton z!m
Erdeinbau, die als Belebungsanlagen mit Aufwuchskörpern in verschiedenen Baugrößen
für 4 bis 50 EW entsprechend Anlage 1 betrleben werden.

Kleinkläranlagen mit Abwässerbelüftung dienen der aeroben b ologischen Behand ung des
im Trennverfähren erfässten häls ichen Schmutzwässe.s und gewe.blichen
Schmutzwassers soweit es häuslichem Schmutzwasser verg eichbar st,
Die Kleinkläranlagen werden grundsätz ich einschlleßlich aller Bauteile als Neuanaqen
hergestelt. 5ie können jedoch auch durch entsprechende Nachrüst!ng bestehender
Anlagen hergeste lt werden.

Die Genehmjgung zur wesentlichen Anderung einer bestehenden Abwasserbehandlu'i9s-
an age (Nachrüstung bestehender lvTehrkammergruben) erfo gt nach landesrechtlichen
Bestimmungen im Rahmen des wasserrechtlichen Erläubnisverlahrens,
Der Kleinkläranlage dürfen nicht zugeleitet werden:

gewerbliches Schmutzwasser, soweit es n;cht häuslichem Schmutzwasser vergleichbar
ist

- Fremdwasser, wie z,B,

Kühlwasser
Ablaufwässer von Schwimmbecken

Niederschlagswasser

Drainagewasser
Mit dleser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden neben den bauaufsichtllchen
auch die wasserrechtlichen Anforderungen im Sinne der Verordnungen der Länder zur
Feststellung der wasserrecht ichen Eignung von Bauprodukten !nd Bauaden dLrrch Nach-
weise nach den Landesbauordnungen (WasBauPVO) erfüllt.
Die allgemeinen bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Prüf oder cenehmi
gungsvorbeha te anderer Rechtsbereiche (Erste Verordnung zum Geräte Lnd Produktsi-
cherheitsgesetz (Verordnung über das Inverkehrbringen elektrischer Betriebsrnittel zur
VerwendLrng innerhalb bestlmmter Spannungsgrenzen 1. GPSGV), Gesetz über die
elektromagneusche Verträglchkeit von Geräten - (El4VG), Elfte Verordnung zum Geräte-

Neund Produktsicherheltsgesetz (Explosionssch!tzverordnung 11. GPSGV),
ordnung zurn Geräte und ProdLktsicherheltsgesetz (l4aschinenverordnung

Bestimmungen für das Bauprodukt

Eigenschaften und Anforderungen
Eigenschaften
Die Kleink äranlagen mit Abwasserbe üftung (Belebungsanlagen mit Aufwuchskörpern),
entsprechend der Funktionsbeschreibung in den Anlagen 14 und 15 wurden gemäß
DIN EN 12566-31 äLf einem Testfe d geprüft und entsprechend den Zulässungsgrundsät-
zen für Kleink äran agen des De!tschen Instituts für Bautechnik (Stand: Dezember 2008)
beurteilt.
Klelnkläranlagen dieses Typs s:nd in der Laqe, folqende Anfordenrngen im Vor-Ori-Einsatz

'Kenkäranagen für bs zu 50 Ew, Te 3: vorgefeftgte und/oder !o. ort
montierte anlaqen zur Behand !nq von hä!sLichem Schm!tzwassel

3;l';l;.'".' "'t

DIN EN 12566-3 2005-10
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Anforderungen, bestimmt am Ab auf der K einkläranlage:
- BSB5: < 25 mgll aus einer 24 h l4ischprobe, homogenisiert

< 40 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenlsiert
CSB| < 100 mg/ aus einer 24 h l4lschprobe, homogenisiert

< 150 mgll äuseinerqua ifzierten Stichprobe, homogenisiert
- Abfiltrierbare Stotre: < 75 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe

Damit sind die Anforderungen an die Ablaufklasse C (Anlagen mit Kohlenstoffabbau) ein-
gehalten.

2,1.2 Anforderungen
2,1,2.1 Klärtechnische Bemessung

Die klärtechnische Bemessung für jede Ausbäugröße ist der Tabelle in der Anlage 13 zu
entnehmen,

2.1.2.2 Aufbau der Kleinkläranlagen
Die Kleinkläranlagen m t Abwasserbelüftung müssen hinsichtlich der Gestaltung, der ver-
wendeten werksloffe und der l4aße den Angaben der Anlagen 1 bis 12 entsprechen. Für
die Nachrüstung bestehender Anlagen slnd die Angaben in den Anlagen 1 bis 12 maßge
bend.

2.1.2.3 Standsicherheitsnachweis
Für den Standsicherheitsnachweis gi t DIN 1045'z.

Der Nachweis der Standslcherhejt ist durch eine statische Berechnung im Ejnzelfall oder
durch eine statische Typenprüfung durch den Hersteller zu erbringen. Die erforderllchen
Nachweise sind sowohl für die größte als auch für die keinste Einbautiefe zu erb
DFr rori,,onldle -_ddrui k c einheirlich fir ä'e Boderarte_ anzJsetzel nir pn

wobei lür I 20 kN/m3 anz!nehmen ist.

2.2.1.2 Es sind Betonbauteile zu veTWenden, die der Bauregelllste A Teil 1, lfd. Nr. 1.6.23
entsprechen l]nd folgende l4erkmale haben.

- Die Betonbauteile für die Kleink äranlagen mit Abwässerbelüftung nrüssen mindestens
C 35/45 rdLh DIN f\ 206-1 / DIN 1045-2 e sprecler.

- Der Beton muss auch die Anforderungen der Norm DIN 42814 erfÜllen.

- Die Betonbauteie müssen die angegebenen Abmessungen aufweisen und gemäß de.
statischen Eerechnung bewehrt se n.

Die Betonbauteile müssen entsprechend den Bestimmungen der technischen Rege nach
Bauregelliste A Teil 1, lfd. Nr. 1.6.23 m t dem bauaulsrchilrchen Übereinstrmmunqsze chen
gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung muss auch dle für den Verwendungszweck
erforderlichen oben genannten 14erkmale enthalten.
Absatz 1 entfält, wenn die Betonbauteile Teil elner beslehenden Anlage mit bauaufsicht i-
chem Verwendbarkeitsnachweis sind.

2.2 Herstellung,Kennzeichnung
2.2.L Herstellung
2.2.1.1 Allgemeines

Die Kleinkläranlagen werden entweder
bestehender Anlagen hergestellt.

vollständio im Werk o.ler .lur.h Na

Tragwerke aus Beton, Stah beton !nd span.beton"
Beton; Festequnsi Eqensclräften, Nerstellng und Konforntät

' .; Anw€rdungsregeln zu DIN EN 206 1

' Beton filr werkmäßiq hergest€ lte Entwässer!ngsgegenstände; Heßte !ng/
Prüfun9en !nd Ubemachung

DIN EN 206.1:2OOL-07

/4,\_SX \{rlrr'\. \

' ' 1 'tilat
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2-2-2 Kennzeichnung
Die Kleinkäranlagen rnit Abwasserbelüftung (Belebungsanlägen rnit Aufwuchskörpern)
müssen vom Hersteler mit dem Übere nstrmmungsze chen (Ü Zerchen) nach den
Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzelchnet werden. De Kenn-
zeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschntt2,3 erfüllt sind,
Des Weiteren sind die Kleinkläranlagen mli Abwasserbelüftung jederzelt eicht erkennbar
und dauerhaft mit folqenden Anqaben zu kennzeichnen:
- Typbezeichnung

MAX. EW

E ektrischer Anschlusswert
- Nutzbare volumlna der Vork ärungeinrichtung

des Belebungsbeckens

des Nachklärbeckens

Nutzbare F äche der Aufwuchskörper
Ablaufklasse C

2-3 Übereinstimmungsnachweis
2-3-l Neubau
2.3.1.1 Allgemeines

den Bestimmungen dieser algemejnen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Her-
stelwerk mit einer ÜbereinstimmungserklärLng des Herstellers auf der Grundlage einer
werkseigenen Produktionskontro le effolgen (s. Abschnitt 2.3.1.2).
Dle Bestätigunq der Übereinstimmung der eingebauten Anlage mlt den Bestimmungen der
algemeinen bäuaufsichtlichen Zu assung muss mrL einer Übere nsiimmunqserklärung der
einbauenden Firma auf der Grlrndlage der jm Abschnitt 2.3.2 aufgeführten Prüfungen und
Kontrollen errolgen,

2.3.1.2 Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herste lwerk ist eine werkseigene Produktlonskontrolle einzurichten und d!rch
zuführen. Unter werkseigener Produktionskontrole wird die vorn Hersteller vorzuneh-
mende kontjnuierliche Überwächunq der Produktion verstanden, m t der dleser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Ba!prodLrkte den Bestimmungen dieser allgemelnen
bauaursichtlichen Zulassung entsprechen.
Die werkseigene Produktionskontro le besteht aus:

Beschrelbung und Überprüfung der ALsgangsmaterialien Lnd der Bauteile:
Die 0berejnstimmung der zugelieferten Materalien mit den Bestimmungen dieser all-
gerneinen bauaufsichtllchen Zulassung ist mindestens durch Werksbescheinig!ngen
nach DIN EN 102045 Punkt 2.1 durch die Leferer nachzuweisen und die Lieferpapiere
bei jeder Lieferung auf Übereinstirnmung mit der Bestellung zu kontrollleren.
Die Betonbautele müssen entsprechend den Bestimmungen der technischen Regel aus
der Bauregelliste A, Tei 1, lfd. Nr. 1.6.23 mlt dem bauaufsicht ichen ÜbereLnsiim-
mungszeichen gekennzeichnet seln. Die Kennzeichnung rnuss auch die für den Ver-
wendungszweck erforderlichen wesentlichen 14erkmale nach Abschnitt 2.2.1enthalten.
Kontrollen und Prüfungen, die am fertigen Produkt durchzuführen sind:

Die Bestätigung der Übereinstimrnung der Kleinkläranlagen mit Abwasserbel

Es sind . die relevanten AbmessLngen des Bauteils

' die Durchmesser und die höhenmäßige Anordnunq von Zu- und Ab-

b$l
"tl''1,

.";l:;l:"':"","'

Metallisch€ Erzeugnisse; Artef !on Prüfbeschen glngen
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. die Einbautiefe und die Höhe über dem Wasserspiegel von Tauch-
rohr und Tauchwand

festzustellen Lrnd auf ÜbereinstimmLrng mt den Festlegungen in den Anlagen zu
d eser a gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu prÜfen.

Prüfung der Wasserundurchlässigkeit jedes ersten Teils nach Beginn der Fertgung
anschließend jedes 100. Teils gemäß DIN 4261 1016. Mindestens aber ist e ne Prü
f!ng pro Woche durchzuführen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen !nd auszu_
werten. Die Aufzeichn!ngen mÜssen mindestens folgende Angaben entha ten:

Bezeichnung des Bauprodukts bzw. der Ausgangsmaterlalien und der Bestandte le

Art der Kontro e oder Prüfung

Datum der Herstellung und der prüfung des Bauprodukts bzw. der Ausgangsmateria-
lien oder der Bestandteile
Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, sowet zutreffend, vergleich mit den
Anforderungen
Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontro le verantwortlichen

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteler unverzüglich die erforder chei 14aß

nahmen zur Abstellung des lYangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Übereinstimmenden ausge
schlossen werden. Näch Abstellung des lvlangels lst - soweit technisch möglich und zurn
Nachweis der l\4ängelbeseitigung erforderlich - dje betreffende Prüfung unverzüg ich zu
wiederholen.
Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf lahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Inst tut für Bautechnik, der zLrsländigen obersten Bauaufsichtsbehörde oder der zuständi
gen Wasserbehörde auf Verlangen vorzulegen.

2.3.2 Nachrüstung

Die Bestätigung der Übereinstimmung der nachgerüsteten Anlage mit den Bestimmungen
der allgemeinen bauaufsicht ichen Zu assung muss m t erner Übereinsummungserklärung
der nachrüstenden Firma aLrf der Grund age folgender Kontrolen der nach Abschnitt 3 vor
Ort fertig eingebauten Anlage erfolgen:

Die Vollständigkeit der montierten Anlage und die Anordnung der Anlagenteile einsch ieß
llch der Einbauteile gemäß Abschnitt 3.4 Lnd 3.5 sind zu kontrol ieren.

Die Ergebn sse der Kontrolen und PrüfLngen sind aufzuzeichnen und auszu
Aufzeichnungen müssen mindestens folqende Angaben enthalten:

Bezeichnung der An age bzw. der Behälter einschließlich Einbauteile

Art der Kontrollen oder Prülungen

Datum der Kontrollen und Überprüfungen
Ergebnis der Kontrollen und Prrifungen und, soweit zutreffend. vergleich
Anforderungen
Unterschrlft des für die Kontrol en Verantwortlichen

Bei unqenüqendem Prüfergebnis sind von der einbauenden Firma unverztiglich dle
erforderlchen l.4aßnahmen zlrr Abstel !ng des [4angels zu treffen. Nach Abstellung des
l4angels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der l\4ängelbeseitigung erfor-
derlich die betreffende Prüfunq unverzüglich zu wlederholen.

Dle A!Fzeichnungen der Kontro en und Prüfungen sowie die ÜbereinstimrnungserklärLrng
sind mindestens fünf.lahre belm Betrelber der Anlage aufzubewahren. Sle s nd dem Deut_

'Kle nkäran.gen, An agen ohne Abwasserbe üftln!, Grundsätze zL
werkse 9ene. Prod!kuonskontro e und FremdÜbeMaclrung

6qq \*il. 
I

:::l$::.:;:q;

DIN 4261-101:1994-02
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3.1

schen Institut für Bautechnik, der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde oder der
zuständigen Wasserbehörde auf Verlangen vorzLr egen.

Bestimmungen für den Einbau

Einbaustelle
Bei der Wahl der Einbaustelle lst darauf zu achten, dass die Kleinkläranlage jedefteit
zugäng ich und dle Sch ammentnahme jederzejt sichergestellt ist. Der Abstand der Anlage
von vorhandenen und geplanten Wassergewinnungsanlagen muss so groß sein, dass
Beeinträchtigungen nicht zu besorgen sind. In Wasserschutzgebieten sind die jewe igen
ländesrechtlichen Vorschriften zu beachten.

Allgemeine Bestimmungen
Der Einbau ist nur von solchen Firmen durchzuführen, die über fachliche Errahrungen,
geeignete Geräte und EinrichtLngen sowie über äusreichend geschu tes Personäl verfü
gen. Zur VermedLrng von Gefahren für Beschäftigte und Drltte sind die einschlägigen
intal verhülLrnqsvorscL- ften zu beachter.

Der Antragsteller hat sowoh fürden Fall, dassdie Kleinkläranlage vollständig imWerkals
auch für den Fa l, dass sie durch Nachrüstung einer bestehenden Anlage hergestellt wlrd,
je e ne eiqene Einbauanleitung zu erstellen,
D e abdec\ulgen s rd gege r Jroelugres öhr en dblu\i, he_ r.

Vollständi9 im Werk hergestellte Anlägen
Der Einbau ist gemäß der Einbauanleitung des Herstellers, in der die RahmenbedingLngen
des Standsicherheitsnachweises berücksichtjgt sind, vorzunehrnen (ALrszLrg wesentlicher
Punkte aus der Einbauanleitung siehe Anlage 16 dieser a lgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassunq). Die Einba!anleitung muss auf der Baustelle vorliegen.

Nachrüstung ein€r bestehenden Anlage
Die NachrüstLng ist gemäß der Einbauanleitung des Antragste lers vorzunehmen (Auszug
wesentlicher Punkte aus der Einbauanleitung siehe Anlagen 16 dieser allgerneinen bau-
aufsichtlichen ZulassLrng. Die EinbaLanleltung muss auf der Baustelle vorliegen.
Der ordnungsgemäße Zustand der vorhandenen Mehrkamrnergrube ist nach der Enllee
.ung durch Inaugenscheinnahme unter Verantwortung der nachrüstenden Firma zL beur-
te len und zu dokLmentieren. Eventuelle Nacharbeiten sind unter Berücksichtigung von
Ein- und/oder Umbauten von ihr auszuführen und schriftiich n ederz ulegen. Dies lst dem
Betreiber gemeinsam mit dem Betriebsb!ch zu übergeben.

Sämtliche bau iche Anderungen an bestehenden 14ehrkammergruben, wie Schließen der
Durchtrittsöffnungen, Gestaltung der Übergänge zwischen den Kamrnern und anderes
müssen entsprechend den zeichnerischen Unterlagen dieser al gemeinen bauaufsichtli-
chen Zu assung erfolgen,
Die ba!lichen Anderungen dür-fen die statische Konzeption der vorhandenen Anlage nicht
beernl-ächli9e1.
Die so nachgerüstete Anlage muss rnindestens den Angaben in den
meinen bauaufsicht ichen Zulassunq entsprechen.

3-2

3.4

. .::i
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sind im Vor-Ort-Einsatz nur
nachfolgenden Bestimmungen

Prüfung der Wasserdichtheit nach dem Ein- bzw. Umbau (Nachrüstung)
Außenwände und Sohlen der An agenteile sowie Rohranschlüsse müssen dicht sein. Zur
Prüfung ist die Anlage nach dem Einbau bzw. nach der Nachrüstung bis zur Oberkante
Behälter (entspricht: lJnterkante Konus oder Abdeckp atte) mit Wasser zu füllen. Die
Prüfunq ist nach DIN EN 1610 durchzuführen. Bei Behä te.n aus Beton darf nach der Sät
tigung der Wasserverlust innerhalb von 30 14inuten 0,1 l/m'zbenetzter Innenfläche der
Außenwände nach DIN EN 16107 nicht überschreiten.
Gleichwertige Prüfverfahren nach DIN EN 1610 sind zugelassen.

Die Prüfunq der Wasserdichthe t nach dem Einbau sch ießt nicht den Nachwels der Dicht-
heit bei unvorherqesehenem Anstieq des G.undwassers bs oberhalb der Unterkante
Konus bzw. Abdeckplatte ein. In diesem Fa I sind durch dle zuständige Behörde vor Ori
besondere lvlaßnahmen zur Prüfung der Wasserdichtheit festzulegen.
Inbetriebnähme3.6
Der Betreiber ist bei der inbetrlebnahrne der Anläge vom Antraqsteller oder von erner
anderen fachkundigen Person einzuweisen, De Einweisung st vom Elnweisende

4,1

bescheinigen.

Das Betriebsbuch m t Betriebs- und Wartungsan eitung isi dem Betreiber zu ü

Bestimmungen für Nutzun9, Betrieb und Wartung

AllEemeines
Dle unter Abschnitt 2.1.1 bestätgten Eigenschaften
bar, wenn Betrieb und Wartunq enlsprechend den
qefühft werden.

Kleinkläranlagen müssen stets betriebsbere t sein. Störungen an technischen Einrichtun
gen müssen akLsiisch und/oder optisch angezeigt werden.

Die Kleinkläranlagen müssen mit einer netzunabhängigen Stromausfa lüberwachung mit
akustischer und/oder optischer Alarmgebung ausgestattet sein.

In Kleinkläran agen daf nur Abwasser eingeleitet werden, das dese weder beschädigt
noch ihre Funktion beeinträchtlgt (siehe DIN 1986-3s).

Der Hersieller der Anlage hat eine Anleitung für den Betrieb und die Wartung einschließ-
lich der Sch ammentnahme, dle mindestens die Bestimmungen dieser allgemeinen bau
aufsichtlichen ZulassLng enthält, aufz!stelen und dem Betreiber der Anlage auszuhändi-
sen.
Alle Anlagenteile, die der regelmäßigen Wartung bedürfen, müssen jederzeit sicher
zugänglich sein.

Betrieb und Wartunq sind so einzurjchten, dass

- Gefährdungen der Umwelt nicht zu erwarten sind, was besonders für die Entnahme,
den Abtransport und d e Unterbringung von Schlamm aLs Kleinkläran agen gllt

- die Kleinkläranlagen in ihrem Bestand und in hrer bestimmungsgemäßen Funktion
nicht beeinträchtigt oder gefährdet werden

das für die Einletung vorgesehene Gewässer nicht übe. das erlaubte Maß hrnaus
be astet oder sonst nachteilig verändert w rd
keine nachhaltig beläst genden Gerüche a!ftreten.

lYuss zu Reparatur- oder Wartungszwecken in die Kleinkläranlage elngestiegen werden,
st besondere Vors cht qeboten. Die entsprechenden unfallverhütungsvorschriften sind
einz!halten.

'Ve. egung und Prüflnq vof Abwassereit!.qen lnd -kana en
'Entwässer!.qsanlaqen iür Gebalde und Grundstücke, Regeln fÜr setreb

Ji ";

netrt rl c lrr'(itot



4-2 Nutzung
Die Zahl der Einwohner, deren Abwasser den Klelnkäranlagen jeweils höchstens zuqe-
führt werden darf (max. EW) richtet sich nach den Angaben in der Anläge 13 dieser all-
gemelnen baua!fsicht ichen Zulassung.

4.3 Betrieb
4,3,a Allgemeines

Der Betreiber muss die Arbe ten durch eine von hm beauftragte sachkundigee Person
durchführen lassen, wenn er selbst nicht die erforderliche Sachkunde besitzt.

Der Betreiber hat in regelmäßgen Zeitabständen a le Arbeiten durchzuführen, die lm
Wesent ichen die Funktonskontrolle der Anlage sowie ggf. dle l4essunq der wichtlgsten

Allgemeine bauaufsichtliche zulassung
z 55.6-40

4.3.2 TäglicheKontrolle
Es lst zu kontrollieren, ob d e Anlage ln Betr eb ist.

4-3"4 MonätlicheKontrollen

Einste len optimäler Betr ebswefte wie
Überschusssch amrnrückführunq

DIBt
Seite 9 von 10 | 23. April 2009

Betriebsparameter zum Inhalt haben; dabei ist die Betriebsanle tung zu be

Es sind folgende Kontrollen durchzufüh.en:

- Sichtprüf!ng des Ablaufes auf Schlämmabtrieb
Kontrolle der Zu- Lnd Abläufe auf Verstopfung (Sichtprüfung)

- Festste lung von eventuell vorhandenem Schwimrnschlamm
Beseitigung des Schwimmschlarnmes (in den Sch ammspeicher)

- Ablesen des Betriebsstundenzäh ers des Gebläses Lrnd der Pumpen und Eintragen in
das Betriebsbuch.

Festgestellte l\4ängel oder Störungen sind unverziiglich vom Betrelber bzw. von einem
beauftraqten Fachmann zu beheben und im Betriebsbuch zu vermerken.

4-4 Wartung
Die Wartung lst vom Antragsteller oder einem Fachbetrieb (Fachkundige)'o mindestens
zweimal im lahr (im Abstand von ca. sechs Monaten) durchzufÜhren.

Der Inhalt der wartung ist folgender:

- Einsichtnahme in das Betriebsbuch mit Feststellung des regelmäßigen Betriebes (So1l

Ist-Vergleich)
Funktionskonirolle der betriebswichtigen rnaschlnellen, elektrotechnischen und sonsti
gen Anlagete le, nsbesondere des Gebläses der Pumpen und Luftheber.
Wartung dieser Anlagente le nach den Angaben der Herste er.

Funktionskontrolle der Steuerunq und der Alarmfunktlon
Sauerstoffversorgung und

Kontrolle der Zu , Ab und Uberläufe sowje der gesamten Wasserverte lung auf
ungehinderten Rohrdurchfluss

Prüfung der Schlarnmhöhe in der Vorklärung / Schlammspeicher. Gegebenenfalls Ver
anassung der Schlammabfuhr durch den Beire ber. Für einen ordnungsgemäßen
Betrieb der Kleinkläran age ist eine bedarlsgerechte Sch ammentsorgung geboten. Die
Schlammentsorgung ist spätestens bei 50% Füllung des sch ammspeichers mit
Schlamm zu veranlassen,

as s.chkundig werden Personen des Bet.eibers oder bealftraster Drtter anqesehen, die äuf crund h.er
ausbildrng, hrer Kenntnisse !nd rhrer durch praktische Tälqket gewonnenen Ef.lrrung€f g€wäh lesten, dass se
Eioenkontro en a. Klelnkaranlaqen sachqerechtdurchfÜhren.
Fächberriebe slnd betre beru.abhä.g ge Belrlebe, deren l,l tarbelter (Fa.hkLndiqe) aufgrund hrer Berufsau5b dung
und der Telnahme a. einschläqiqen Qua fzer!nqsmäßnalrmen Über die notwendge Qua fikation für Betreb lnd
wart!nq von Ke nkär.n ägen verfÜgen.

\",$

.i''j
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Herold

DurchfÜhrung von allgemeinen Reinigungsärbeiten, z. B. Beseitigung von Ablagerun-
gen.

Prüfung der Nachklärung auf Schwimm- und Bodenschlamm. Gegebenenfalls Verbrin
gen jn die Vorklärung
Überprüfun9 des baulichen Zustandes der Anlage.
Kontrolle der ausreichenden Be- und Entlüftung.
die durchgeführte Wartung st im Betriebsbuch zu vermerken.

Im Rahmen der Wartung ist elne Stichprobe des Ablaufes zu entnehmen. Dabei slnd fol-
gende Werte zu überprüfen:

- Temperatur

- absetzbare Stoffe
. CSB

Die FeststellLrngen und durchgeführten Arbeiten sind in einem Wartungsbericht zu erfäs-
sen, Der Wartungsbericht ist dem Betreiber zuzLlejten. Der Betre ber hat den Wartungs
berjcht dem Betriebshandbuch beizufügen und dieses der zuständigen Bäuaufsichtsbe-
hörde bzw. der zuständigen Wässerbehörde auf Verlangen vorzulegen.

dL
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,,Bio-Air-wasserfloh'
2. Anlagenbeschreibung

2,1 Anlagenbeschreibung

Bei diesem biologischem System handelt es sich um von unten belüftete, schwebende
Tauchkörper (T). Der Sekund?irschlamm wird aus dem Nachll2hbecken (3) in das
VorkliAbecken (l) zurückgefühd. Die Belüftung efolgt mittels Membranlompressor (M),
Kolbenpumpe und Rohrbelüfter (B), oder Tellerbelüfter. ( Karnmer 2 )
Die Kammer (3) dient als Nachllärbecken
Die Schlamürückfühung mittels Injektorpumpe (S) edolgt mehmlals täglich.
Die Steuerung der Anlage erfolgt über eine SPS oder Digitalsteuerung.
Die Anlage entwässefi in den nächstgelegenen Vorfluter, odel in einen Vorgeschalteten
Probeentnahneschacht, sowie einer Verriesellung. Hierbei kann auch eine Hebepumpe
eingeselzt werden.

Prinzipschaubild
// ,"t#
a"u, oeF,I
/ü,.'t4.. '''&-'' /-
\***;l;.,,i

1+L
Legende :

1: Vorld2irung u. Scl ammspeicher
2: Belebungskammer
3: Nachldäirbecken
4: Probenalrmeschacht

,qnraqe 19
z!r alL{Jemci'ten bauaufsichtlichen

zlrlirssung Nr. Z-SS '6 -ko
*'- Lz.ov.2e&

2+T+B 3+S+A +H

L: Ladepumpe
T: Tauchkörper
S: Schlammpumpe
A: Abselzblech
B: Robrbelüfter
H: Hebepumpe

lBeschreibuns-Berlin 2007a.docl [ 1 7.03.09]



,,Bio A;r Wasserfloh' EES GmhH

2.2 Die Anlage für die Ablau{klasse C

Bei dem Bio-Air-Wasserfloh handelt es sich um einen Neubau bzw.Nacht:üstung nach EN
12556 Teil 3 flir Mehrkanrmer-Kliranlagen von 4 bis 50 EWG.
Der Neubar/Nachrüstung ist unlompliziert und Lann in die weitverbreiteteo Mefukammer-
gruben ohne aufivendige Betonarbeiten durchgeftibrt werden.
Der Einbau erlblgl in einer Dreikammerkläranlagc und besteht aus
Belüftungssystem sowie einer Schlanmrückführungspumpe.
Der Stickstoffabbau efolgt durch überhöhte Sauerstoffzugabe.

Aufuuchskörpem einem

Der Nachrüstsatz ist nach der Maschineruichtlinie CE gekennzeichnet.

2.3 Die WirkunFsweise

Das anfallende Abwasser gelangt zunächst in das Absetzbecken (Vorklärkammer).
Hier setzen sich die festen und groben Schmutzstoffe aln Boden der Kanrmer ab.
Dort wird der Prim?irschlamm gelagert bis er abgepumpt uld entsorgt wird.
Über das T Stück oder ( über die Ladepumpe gelangt stündljch) eine bestimnte Menge des
Vorgeklä1en Abwasseß in die mi1 dem Wasserfloh ausgerüstete Kamrner
(Belebungskammer). Die Belebungskammer wjrd über eine geräuscharme Membranpumpe
und einem Membran-Rohrbelüfler oder Tellerbelüfter belüftet und umgewälzt. Innerhalb
dieser Kammer befinden sich in Körben oder lose geschüttete Polyurethan Aufu'Ichskörper
auf denen Mikroorganismen ansiedeln.
Bei lose geschüt1ete[ Aufwuchskörpern wird der Abtrieb durch einen Siebkorb
zurückgehalten.
Die Körper werden durch die aufsteigende Luft in Zirkulation versetzt. So wird ein optimaler
Kontakt zwischen SchmrLtzwasser und Auiruchsorganismen gcwährleistet. Durch die
Bewegung der Körper im Wasser und das Reiben der Kö1per aneinander wird ein Zuwachsen
der Aulwuchskörper verhinderl und ein gleichmäßig intaktcs Bakterierrasen sichergestellt.
Durch die Belüfttmg des Abwassers bildet sich Belebschlanm. Die aufden Belebschlamn-
Flocken und den Aufuuchskörpem angesiedelten Milroorgarismen übernehmen den Abbau
der Schmutzstoffe aus dem Abwasscr. In der Nachld:irung befindet sich die Schlammrück-
Fillllungspümpe. Diese bringt den Schlamm in die Vorklärung . (siehe Tabelle 1) .

Der Einsatz der Pu-Aufwuchskörper hat eine :

o Verbesserung der Absetzeigenschaften des Flockenschlammes zur Folgre.

. Dulch den Autwüchs der Mikroorganismen aufdem l'rägermaterial $ird eine Aüsspülung
dcraktiven Biomacsc rerhinden. n '. re l5

zur ;rllN!nj.rincn bau:lUfsichfl ichen
7Lji.,s ,ij Nr Z-55, (- -@
u.'" 23. o\, ,ltsog

r Durch die Immobilisierung der Mikoorganisnen werden Organismen mit hohen
Generationszeiten in der Belebungsstufe zurückgehalten. So wird z.B. die Nitrifikalion
durch die Lnmobilisierung der langsam wachsenden Nitrilikanten erheblich verbesserl.

. Aul'grund der Schaumstmktur der Aufinuchsköryer können bei optimieder Belüftung
anerobe Zonen im Zentrum der Kölper elltslehen, in denen heterotrophe Bakteden siedeln,
das gebildetes Nitrat durch Nitratatmung simultan in Stickstoffüberliilren können.

SeiLe 3 lBeschrejbuDs-Berlin 2007a.docl [ ] 7.03.091



,,8io'Air'Wassert'loh' FIES Gmbll

Ein Austrag der Äüf*uchskörper wird durch einen Korb oder Sieb im Ablaufrohr verhindert
Nach der biologischen Stufe gelaogt das Abwasser durch ein Tauchrohr in die ddtte Kammer
0,tachkl:übecken). Hier setzt sich der aus dem belebten Karnmer mitgeführte Scblarnm am
Boden des Beckens ab (Schlammablaufschräge) und das gereinigte Abwasser verläißt die
Ar age über ein T- Stück oder Hebepumpe in eine Verrohrung, Verrieselung oder Graben
Der Sekundärschlamm wird mittels einer Injektorpumpe die mit der Membranpumpe
betrieben in die erste Kammer gepumpt, oder 2/3 in die VK l/3 in die Belebungskammer.
Die Entsorgung des Pdmairschlamies erfolgt nach Bedaf.

3. Betrieb

3-I Neuhar

Einbau der Dreikarnmergube aus Betonfertigteilen nach DIN 4034, DIN 4261 Teil 2 oder
EN12566 Teil l+3 Abdeckungen nach DIN EN 124 und nach DIN 1229. PVC Rohrc und T-Stücke
nach DIN 1986 Teil 4 oder EN 1401 1 . Bauartzulassung mil Nachweis der Standsichefieit , in
Form einer Statik oder EN 12566-3 C. 3.1. u. einerWasserdichtheitspdfrrng nach EN 12566-3 A.3
vorliegen. )Die Wasserdichtheitspdifung kaür auch Vorort durchgefiihrt werden. Die
Mindesadorderung der Kläirbehältergröße muss nach Tabelle 1 erfolgen, Bei 30o% tiger
Überschreitung der Behältergrößen sollte unbedingt eine Rücksprache mit dem Hersteller erfolgen.
Gmndsätzlich sind die Einbauvorschriften ftt die Ktirbehälter und des Bio-Air - Wasserflohs zu
beachten.
Die Verbindung der Betonfertigteile efolgt durch wasserundurcl ässigen Schnellbinde-
zement oder werden Monolistisch ausgefüht.

3.2 f nstallation des Nachrüstsrfies

Bei vorhandenen Mehrkammerausfaulgn-rben werden die vorhandenen Durchtrittsöfftlungen
verschlossen und durch Tauchrohre eßetzt. Es muss eine Wasserdichtheitspdlfung Vorort
durchgeführl werden.Weiterhin wird in der Nachklihkammer eine Ablaufsch€ge eingesetzt.
(aus Beton oder Kunststoff ) Die lnstallation des Nachrüstsatzes und das anschließende
Einfahren der Anlagen werden vom Hersteller oder dementsprechenden F
übemonrmen.

3.3 Einstellung der Belüftung

Die Werksseitigen Einstellungen der Belüftungs- und Schlarnrnrückli.ihrungsintervalle sind
in der Steuerung festgelegt um eine Optimale FurÄtion zu GewZihrleisten besteht die
Möglichkeit über Passwoft diese Intel.r'alle zu verändern.

t ,,t,,rt t trb
zur ril(iernclrcn bauäufsichil chen

zu irssu'g Nr. Z:'S.b kp
von, J3 C* ,igti

{iir Brülechrik

3.4 Betrieb der Anlage
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EES Engineering Service GmbH
Rehweg 11l13, 26639 Wiesmoor

Zulassrngsgegensländ

Kleinkläranlage mit Abwasserbelüftung aus Beton:

Belebungsanlagen mit Aufwuchskörpern Typ "Bio-Air-Wasserfloh" für 4 bis 50 Ew;
Abläufklasse C

Dieser Bescheid ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulässung Nr. Z-55.6-40
23. April 2009. Dieser Bescheid umfasst drei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in V
mit der oben genannten ällgemeinen bauaufsichtlichen zulassunq und darf nur zusamme
dieser verwendet werden-
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Die ALLGEI4EINEN BESTIN'l|'4UNGEN der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden durch
folgende Bestimmunqen ersetzt:

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkelt bzw.
Anwendbarkeit des zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen ZuTassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den 6 17 Abs. 5 I\4usterbär.rordnung entsprechenden
Lände.regelungen gesiellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
äuch durch gleichwertige Nachweise anderer lYitgliedstaaten der Europäischen tlnion
belegt werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahrnen des Abkomrnens über den
Europälschen Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgeleqte
qleichwertiqe Nachweise.

3 Die a lgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführ!ng von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestirnmungen", dem verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen rnuss, Auf Anforderung
sind den beteiligten Behörden Kopien der allqemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Veffügung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instltuts für
Ba!technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der ällgemeinen
bauaufsichtlichen ZulassLrng nicht widersprechen. Übersetzungen der a lgemeinen
bauaufsichtlichen zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fÜr Bautechnik
nicht qeprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" entha ten.

Die allgerneine bauaLrfsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allqemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntn:sse dies effordern,

u..':'i

;i:J

" {irr Baur€choik



Bescheid über Ergänzung
z-55.6-40

DIBI
Seite 3 von 3 | 18. Februar 2010

ZU II. BESONDERE

Die Besonderen Best:mmungen der allgemelnen
geändert und ergänzt.

BESTIMMUNGEN

bauäufsichtlichen Zülassung werden wie folqt

Abschnitt 2.1.2.1 ändert sich wie folgt:

2.1.2.1 Klärtechnische Bemessung

Die klärtechnische Bemessung für jede Ausbaugröße ist der Tabelle in der Anlage 13,
sowie der Anlage 1 dieses Bescheids zu entnehmen.
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